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Jürgen Neumaier, Niedermayerstr. 63, 84036 Landshut      JÜRGEN NEUMAIER 

Bezirksvorsitzender Niederbayern 

Niedermayerstr: 63 

           84036 Landshut 

            

           Mobil: 0175- 4665228 

           E-Mail: neumaier.j@gmx.de 

Bezirkstag 2026 

 

Tagungszeit: Freitag, 13. März 2026 

Zeit:   Eintreffen 18.00 Uhr, Beginn 18.30 Uhr 

Tagungsort: Gaststätte ETSV 09 Landshut, Siemensstr. 2, 84030  Landshut  

 

Tagesordnung: 
1. Feststellung der anwesenden Vereine 
2. Eröffnung und Bericht des Bezirksvorsitzenden 
3. Bericht der Jugendleitung 
4. Bericht des KR-Obmanns 
5. Bericht des Prüfungsbeauftragten/Lehrbeauftragten 
6. Bericht des JuBi-Breitensportwarts 
7. Bericht des Ligawarts 
8. Bericht des Schulsportbeauftragten 
9. Bericht des Kassenwarts 
10. Entlastung des Bezirksvorstands 
11. Neuwahlen 
12. Anträge 
13. Verschiedenes 
14. Verabschiedung 
 

Die Berichte der Funktionsträger sind 14 Tage vor dem Bezirkstag schriftlich an den Bezirksvorsitzenden zu senden. 

 

Teilnehmerberechtigung: Jeder dem Bezirk angehörende Verein wird von einem Delegierten vertreten. Der Delegierte bedarf der schriftlichen Vollmacht seines 

Vereins und kann nur diesen vertreten. Die Delegiertenvollmacht muss von einem zur Vollmacht berechtigten Vereinsvertreter unterzeichnet sowie zusätzlich 

mit dem Namen des Vollmachtgebers (in Druckbuchstaben) und dem Vereins- oder Abteilungsstempel versehen sein. Jeder Verein hat eine Stimme. Vereine 

über 100 Mitglieder haben zwei Stimmen. Übertragung von mehreren Vereinsstimmrechten auf einen Delegierten ist nicht möglich. Das Mitglied des BJV-

Gesamtvorstandes sowie die Mitglieder des Bezirksvorstandes haben je eine Stimme, die bei Wahlen entfällt. 

Anträge zum Bezirkstag müssen 14 Tage vor Beginn des Bezirkstages beim Bezirksvorsitzenden schriftlich oder per E-Mail eingegangen sein: Neumaier Jürgen, 

Gallmeierstr. 5 d, 84032 Landshut bzw. neumaier.j@gmx.de. 

Es gilt das Hygienekonzept des BJV sowie die aktuellen, gesetzlichen Vorgaben. 
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